
sonderbeiioge zu Volkstümliche Zeitschrift
für die gesamte Sozialversicherung

Verordnung des Reichspräsidenten
OberMaßnahmen zur Erhaltung der Arbeitslosenhilfe und der

Sozialversicherung sowie zur Erleichterung der Wohlfahrts¬

lasten der Gemeinden vom 14. Juni 1932 (RGBL I, 35 S. 273)

Erster Teil.

Kapitel II. Aenderungen in der Soziahersicherung.

Artikel 1.

Invalidenversicherung.
§ 1. (l) Dei Grundbetrag der Invalidenrente im für alle

Lohnklassen <l KM. im Jahre.

(2) Der Kinderzijsdn.fi beträft 90 KM im Jahr.

$ 2. Der Anteil der Versicherungsanstalt betragt hei

der Witwenrente und der Witwerrente fünf Zehntel,

bei der Waisenrente für jede Weite Hei Zehntel des

Grundbetrags and det Steigeruugsbetrags der Invaliden¬

rente.

Artikel 2.

AngestelltenVersicherung.
I i. (l) Der Grundbetrag des Ruhegeldes ist fur alle

Gehalts- und Beitrngsklussen 3% RM. im Jahr«-

(2) Der Kinderzuschufi beträgt 90 RM. im Jahre.
i 2 Die Witwenrente und die Witwerrente betragen
fünf Zehntel« die Waisenrente für jede Waise vier

Zehntel des Grundbetrags und des Steigernngsbetrugl
«les Ruhegeld«
§ 3. (1) Bei Wanderversicherien tritt zur Rente aus der

AngV. der Steigerungsbetrag aus der InrV. erat dann,

wenn «iie Leistungsyoraussetzungen der InvV. erfüllt
sind. V.r wird nur intoweit gewahrt, als er bei dem

Ruhegelde 5 KM., bei der Witwenrente und «ler Witwer-

rente 3 KM, der Waisenrente 2 KM. im Monat über¬

steigt.
(2) Im Verhältnis (J.r Träger der Im \ /um Reich

kommt die Minderung den \ I r. zustatten.

I r t i k e 1 I.

Knappschaftliche 1'ension s\ ersicherung.
§ I. (1) Die Vorschriften im Artikel 1 § l finden auf die

Leistungen aus der Arbeiterpensiousk entsprechende
Anwendung.

Die Witwenpension ans «ler Arbeiterpen -kasse

betrifft fünf Zehntel «Jes Gmndbetregs und «!«•- Steige¬
rnngshetrags der Invalidenpension.
§ 2 Die Vorschriften im Artikel 2 SS I, 2 finden anl die

I etstungen ans «ler Angestelltenpensionsk at-

iprechende Ann endui

I ritt neben eine Rente ans «ler Pension! ichernng
eine Rente aus der InvV., so ruht hei «ier Rente der

Pensionsversidierung der Betrag, der dem zur Rente

aus der JnvV. gehörenden Reichszuschufl entspricht. \he

sonstigen 1» ahensVorschriften bleiben unberührt.

§ 4. Die Vorschrifteo in Reichsknnppschaftsgesetze > 132

bleibea nnberührt.

Artikel 4

I nfall\ersi<heruiie

I i. Die Keinen fnr Unfälle aus der Zeit vom I. Juli
1927 bis zum 31. Dezember 1931 werden um i"> v. II

die Renten für die übrigen Unfälle am r. If

mindert.

S 2 Die Forschrift det S i findet keine Anwendung,

gen der 1 ihrung der Rente aus der I nfV.

Bezüs Beredtl i «h-r Invaliden*, der An¬

heilten- oder der knapj ftlichen IN he¬

rung I ihen.

; Iur die Post vors der land iftlidi

BG.en | , § 72h in Verbindung mit 5 9SS) haftet das

id. für <J. lie KG errichl

selbstschul Inen scher Büi I rstn kt seh d

der BG. über mehr I Inder, s

il der Einwohner i Volkszählung

S 4. Die oberste Landesbehörde kann an Stelle der land¬

wirtschaftlichen BG. bestimmen, da« bei Unfällen der als

I nternehmer Versicherten und der ihnen nach der RVO

I 599 1 Abs. 2 Gleichgestellten Renten nicht gewährt
werden, wenn die Erwerbsfähigkeit des Verletzten in¬

folge des Unfalls um weniger als ein Drittel ge-

minderl ist.

I r t i k e 1 7,

Sonstige Vorschriften.

11, (ti Iur die Vorschüsse, die die Reichspost zur

Zahlung der Renten aus der InvV. einziehen darf, haften

die l ratet der InvV., für deren Rechnung die Reichspost
solche Renten zahlt, als Gesamtschuldner, fm Verhältnis

zueinander haften die Gesamtschuldner nach «len vom

RVA. festgesetzten Anteilen (RVO. S 130)« Soweit ein

Gesamtschuldner die Reichspoe! über seinen Anteil bin«

aus befriedigt, ist er berechtigt, von den übrigen Ge¬

samtschuldnern den Ausgleich zu verlangen.

(2) Der KAM. bestimmt das Nähere, insbesondere Iber

die Durchführung der Gesamthaftung. Soweit für die

Leistung der Post\ <>r>«busse die l ehertragung von Ver¬

mögensgegenständen notwendig ist, kann der KAM. fur

die Uebertragung ein Verfahren vorschreiben, das der

Zweck der Gesamthaftung erfordert und das zugleich «lie

berechtigten Sonderinteressen der Eigentümer berü«k-

sidltigt. Der Reichsrat ist vorher zu boren.

(3) Der RAM. bestimmt den Zeitpunkt, mit dem diese

Vorschriften aufier Kraft treten«

§ 2. (1) Für je die Hälfte der Vorschüsse, die die Reicht-

post zur Zahlung der Renten von den einzelnen gewerb¬
lichen BG.en und der Versicherungsgenossenschaft ein¬

ziehen darf, haften sämtliche Gel nsciiaften ab

samtschuldner. Im Verhältnis zueinander haften «lie

Gesamtschuldner aach den rom RVA. festgesetzten An¬

teilen (RVO. § 728). Soweit ein Gesamtschuldner «be

Reichspost über seinen Anteil hinaus befriedigt, ist et

berechtigt, ron den übrigen Gesamtschuldnern den Ans¬

tich zu verlangen.
Der RAM. bestimmt das Nähere, Insbesondere über

die Dur«hfulirung der Gesamthaftufl

(3) Der KAM. bestimmt «len Zeitpunkt, mit dein di

Vorschriften aufler Kraft treten.

Im Rechnungsjahre 1932 werden als Reichsbeitrag
fur die InvV |6l Millionen RM. gezahlt. Ueber die Ver¬

lang bestimmt «las RVA. das Näher«

5 4. Die Träger der InvV. leisten an die Reichsknapp¬
schaft als Sonderanstalt Vorschüsse auf die Zahlungen,
die si*- i, _<i. drr RVO. § 140.1 zu erwarten hat. Für diese
Vorschüsse gelten die Vorschriften «les § i entsprechend.
Das RVA, Bestimmt das Nähei

Der KAM. kann zulassen, dal* in der Rentenversiche¬

rung «h erwaltuna die gesetzlichen leistungen
. Regelleistungen) «lurch Mehrleistungen ergänzt. 1 r rereit

dann Gegenstand und Voraussetzungen, die Zuständigteil
und «hi*- \ erfahren.

fi) Die Organe «ler VTr. können mit Genehmigung
der Aufsid liörde schriftlich abstimmen <l«-r Vorstana

rf in eiligen Fällen dazu keiner Genehmigung
ifsichtsbehörde kann bestimmen, dafl fur eine

\ench tzung, «ler Dienstordnung oder «ler

Ften .ner B< (Versicherungsgenossen-
1 lei lei Reichsknappschaft ein Beschlufl des Vor-

Der RAM. bestimmt, wann «i

Kraft tr

i Die Reichsr« mg wird ermächl

i /ur Sicherung einer rdneten Wirtschaftsführung
rlassen über die Anlegung und Ver-

wal «li»- Aufstellung des

llenplans, ler Kesolclungsordnuna und dej Vor-

iber die ! der \ i



im \ erfahren rot den Versicherungsbehörden dem

Rechtsmittelklager bei «ler Einlegung der Berufung.
der Revision oder de* Rekurses die Entrichtung einer

Gebühr mit det Wirkunu aufzuerlegen, dafl das

Rechtsmittel nicht als eingelegt gilt, wenn die Gebühr

nicht binnen einer bestimmten rnst entrichtet wird;
kann zugleich die Verwendung der entrichteten

bühren segeln und die in der KVO. $ *0 bezeich¬

neten Pauschbeträre festsetzen; entsprechendes gilt
für Antrage auf Wiedernufnshme des Verfahrens;

:\. zur Vereinfachung und Verbilligen* der Sozialver¬

sicherung «b«- \ I r im Bestände, jedoch ohne Aende¬

rung ihrer Arten, zu verringern und im Aufbau zu

ändern

4. die innere Verfassung der Versicherungsanstalten der

ln>\. den veränderten Verhältnissen anzupassen.

Der Reichsrat ist vorher zu boren.

I S hur ihre Forderungen gegen den Reeder aus dem

Versicherungsverhältnis haben alle Träger der sozialen

Versicherung «Im* Rechte eines Schilfsgläubigers nich dem

Handels tzbuche $ 754 Nr. 10.

I r t i k e I o.

Uebergangs\orsch ritten.

* i. Die Vorschriften «I Kapitels treten mit dem

I Juh 1932 in Kraft. Die Vorschriften im § i treten

fur «he von «h-r RfA- festgestellten Leistungen mit dem

tugust |f82 in kraft.

Die Vorschriften der krtikel 1 bis ! Iten für

lie nnch dem SO. Juni 1932 beantragt werden.
* a. (ti Soweit nach 5 2 dns bisherige Recht anzuwenden

ist. ruht mon itlich

bei den Invnlidenrenten den Invalidenpensionen und
den Ruhegeldern der Hetiug von u RM.,

bei den Witwenrenten nnd den Witwerrenten der Ke-

g rou 5 RM.,
bei den Waisenrenten der Betrag von 4 R.M.

(2) Im Verhältnis der Jra_:«T der InvV. zum Reich kommt
ihr mhende Teil den \ 1 r zustatten.

(3) Kei Waaderversicbertea, die ihre Rente» aus der

AngV. erhalten tritt «las Ruhen zunächst beim Ste;

rungsbetrag aus der In\V. ein

(4) Das Ruhen ist hekanntzunwoben. Kin Rechtsmittel
Endet nicht statt.

I 4. Solange eine \«>r dem J Januar IWJ festgestellte
Kc nt«- aus dt-r Invaliden*, «ler Ingestellten- oder der

knappschaftliehen Pensionsversicherung auf Grund der

Verordnung des Reichspräsidenten vom B Dezember i^'M

Fünfter Teil Kapitel IV Abschnitt l I It (RGBl. 1 S. 699,

723) ruht, finden aui Antrag des Berechtigten die Ruhens¬
vorschriften im § "J insoweit keine Anwendung, nis sonst
die Rente ins mit um mehr als die Hälfte beschränkt
M urde.

15. Leber «lie Minderung der Rente auf Grün«! des

Artikels 4 § l erhalt der Berechtigte eine Mitteilung;
die Minderung tritt erst mit dem Ablauf «l«*s Kalender«
monatt ein, in dem die Mitteilung erfolgt; ein Rechts¬
mittel findet nicht Statt.

Artikel 7

Schlußvorsehrifteii.

(1) Vorbereitende Maßnahmen /ur Durchführung der
Vorschriften do Kapitels können schon vor dem In¬
krafttreten der einzelnen Vorschriften getroffen werden.

(2) \>er RAM. ist ermächtigt, /ur Durchführung und

ranzung der Vorschriften dieses Kapitels RechtsVer¬

ordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften zu

erlassen lr kann Vorschriften der RVO., det AVG. und

des RKG. zweckt Anpassung an «Im* Vorschriften die

Kapitels ändern.

Kapitel II!. Reicksversorgmng.
Artikel i.

Lnb«sifi,idet «h-r bisher auf (»rund des \rnkels 4^ der

Rcichsverfassung verordneten Änderungen ist das RVG.
Mim ij Mai l02Q in der I issting %om 22. Dezember 1927

RGBl, i N. 515) mit folgenden w< leren Aenderungen
anzun enden

l * M erhält folgende l issunj

I ur jedes eheliche Kind wird bit zur Vollendung det
i". Lebensjahrs dem Beschädigten eine Kinderzula

in Höhe von 20 v IL der n ich den *^ 27 \bs. i und

zustehenden Gebührnis ewährt.

Den ehelichen Kindern werden gleich eilt:

I. die fur ehelich erklärten Kinder,

m Kindes Statt angenommenen Kinder,

3. d Stiefkinder,
4 «he rfl» nder, wenn ror Anerkennung «ler

Kolgen der Dienstbeschädigung von dem Beschädig¬
ten unentgeltlich unterhalten worden smd.

die unehelichen Kinder, wenn sh- vor Anerkennung
der Folren der Dienstbeschädigung erzeugt worden

sind und die Vaterschaft des Beschädigten glaubhaft
gemacht ist.

Iur Stief- und Pflegekinder wird die Kinderzulage
nur gewährt, solange sie von dem Beschädigten unent¬

geltlich unterhalten werden. Die Kinderzulage fttr
uneheliche Kinder wird auch auf Antrag des gesetz¬
lichen Vertreters gewährt.
Ist ein Kind bei Vollendung des IS. Lebensjahrs
infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen aufier-
Stande, sich sedbst zu unterhalten, so kann die Kinder-
zulnge gewährt werden, solange dieser Zustam «lauen
und der Beschädigte das Kind unentgeltlich ui terhält,
längsten« bis zum Ablauf des Monats, in dem es sich
verheiratet. Hat das Kind bei Vollendung »les

15. I ebensiahrs die Berufsausbildung noch nicht be¬
endet, so kann dem Schwerbeschädigten «be Kinch
zulage bis zum vollendeten 21. Jahre gewährt werden.
Wenn für dasselbe Kind mehrere Kinderzulagen nach
diesem I z in Betracht kommen, to wird nur die
günstigere Kinderzulage gewährt. Ist der Betrag
mehrerer Kinderzulagen gleich hoch oder sorgt der
Beschädigte nicht für dnt Kind, so bestimmt «be \«r

sorgungsbehörde, an wen die Kinderzulage zu zahlen
ist

2. Hinter § 30 wird folgender neuer $ 30a eingeh
..Die Gebuhrnisse von Beschädigten, deren I rwerbs-
fähiakeit nm weniger als 90 v. H. gemindert ist,
werten um 20 n. IL der nach SS ZI Ahs. t und 28 zu¬

stehenden Gebtihrnist kürzt."

3. § 41 erhalt folgende I assung:
..Ist der Tod die Folge «nur Dienstbeschädigung,
so erhalten «lie ehelichen Kinder «hs Verstorbenen bis
zur Vollendung des r>. Lebensjahrs Waisenrente
Den ehelichen Kindern werden gleichgestellt:
j. die für ehelich erklärten Kinder.

- die nn Kindes Statt angenommenen Kinder.

die Stiefkinder,
4 die Pflegekinder die «h-r Verstorbene bei seinem
Tode mindestens seit der hinziehung zum Militär¬
dienst oder seit einem Jahre unentgeltlich unter¬

halten oder für die er Kinderzulage (? 30) be-

sogen hat.

5 die unehelichen Kinder, wenn die Vaterschaft des
\ erstorbenen glaubhaft gemacht ist

Ist ein Kind bei Vollendung des 15. Lebensjahrs
infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen außer¬

stande, sieb selbst zu unterhalten. kann die
Waisenrente gewahrt werden, solange dieser Zustund
«lauert, längstens !»is /um Ablauf des Monats, in dem

sich verheiratet. H«u das Kind bei Vollendung «I«»t

15. Lebensjahrs t\ie Berufsausbildung noch nicht be¬
endet, so kann che Waisenrente bis tum vollendeten
21. Jahre gewährt werden.

Wenn für dieselbe Waise mehrere Waisenrenten nach
diesem (.«sei/ in Betracht kommen, so wird nur die

günstigere Waisenrente gewährt.
Die Waisenrente beträgt fur jedes Kind, dessen Vater

«»der Mutter noch lebt, -'•"> V, IL. für jedes Kind,

dessen Eltern nicht mehr leben. 40 \. 11. der Voll-
• te des \ erstorbenen/'

4. I r.i Abs. 2 erhalt folgende Fassunj
..Diese» beträgt nn einem Orte

der Sonderklasse 24 v. H.
der Ortskiaase \ 18

„ „

der Ortsklasse I', 12
„ ,,

der Ortsklasse t b .. M

der nach den ** 27 bis 30a, 32, 37 bis 50 zu

währenden Gebührn

I 55 Um 2 erhalt folgende Fassung:
..ls? der Anspruch erst nach dem Ausscheiden aus dem

Dienste angemeldet worden, so beginnt die Zahlung
mit dem Monat, in dem die Voraussetzungen für die

Gewährung der Rente erlullt sind, frühestens mit «lem

Monat, in dem die Anmeldung erfolgl ist. 1» deiche

_rili bei Anmeldung eines höheren ansprudis."

b. S 56 erhalt folgende I assui

.1) Zahlung der Hinterbliebenenrente beginnl
früh«

_

mit dem aui den Sterbetag folgenden
Monat, wenn jedoch Gebührnisse 'nr «I _> Sterbe-

vierteljahr nicht gezahlt werden, mit dein auf d

Sterb enden rage.
Wird ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente erst

ch Abiaul «-ines Jahres nach dem rode geltend
macht, sm beginnt die Zahlung mit dem Moi it. in dein

«lie Voraussetzungen für die Gewährung der Rente

erfüllt sind, frühestens mir dem Mon it lem

Anmeldunj >lgt



hur die nach dern lode ihres Vaters geborenen Waii

beginnt dic» Zahlung der Heute, wenn der Anspruch
innerhalb eines Jahres aach der Geburt geltend
macht worden ist, mit dem Monat der Geburt, sonst

mit dem Monat, in dem die Anmeldung erfolgt ist.

Eine Erhöhung der Hinterbliebenenrente beginnt mit

dem Monat, der aul «las die Erhöhung begründende
Ereignis folgt, frühestens mit «lern Monat, in dem der

Antrag auf Erhöhung eilt wird. Line Minderung
oder Entziehung der Hinterbliebenenrente tritt mit
dem Ablauf des Monats ein, in dem die Voraus¬

setzungen Iur die bis dahin gewährten Bezüge nn-

gefallen sind. Die nach diesem Zeitpunkt ihlten

Hinterbliebenengebtthrnisse tolles nur zurückgefordert
werden, wenn der Versorgungsbereditigte eine wesent¬

liche Veränderung der für ilen Bezuc der Gebühr-

nisse maßgebenden Verhältnil absichtlich ver¬

schwiegen hat, obwohl er von der Versorgungsbehörde
auf die Pflicht zur Anzeige hingewiesen worden war.

Sind Gebührnisse fur das Sterbe viertelJahr gewährt,
werden s|(. auf die fur den gleichen Zeitraum zu

ihlende Hinterbliebenenrente angerechnet. I "eber¬

steigt der Gesamtbetrag «h-r für d erbevierteljahr
zustehenden Hinterbliebenenrente die Gebührnisse

für das Sterbeviertel iahr, so bestimmen die Versor¬

gungsbehörden endgültig, nn wen der Mehrbetrag zu

zahlen isi

Artikel 2.

schädigten, die ror dem I August 1920 aus dem

Militärdienst ausgeschieden sind und am 31. Juli r

keine Heute bezogen haben, kann allgemein nur noch

Versorgung in entsprechender Anwendung d<-r Verord¬

nung Jet Reichspräsidenten zur Behebung finanzieller,
wirtschaftlicher und sozialer Notstände vom 26. Juli 1930,

Vierter Abschnitt, Dritter Titel (Reichsversorgung),
Artikel 2 Abs. 2b (RGBl. 1 S. 311, 327) gewährt werden.

\ul Beschädigte, die Versorgung nach dem Gesetz über

den Ersatz «ler dureb den Kne:: verursachten Personen¬

schäden (Kriegspersonenschadengesetz) vom lä. Juli 1922

in der lassung vom 22. Dezember 1927 (RGBl. 1 S. 533)

beanspruchen «»der beziehen, finden die Vorschriften det

\bs. I und der im Abs. l genannten Verordnung. Vierter

Vbschnitt, Dritter Titel, Artiked 1 und 2 mit der MnB-

rabe entsprechende Anwendung, dafi «ler Zeitpunkt der

in den $§ 2 und is det (Criegspersonenschädengesetzes

Kenannten schädigenden Ereignisse aa die Stelle «les

ausscheident aus dem Militärdienst tritt.

\ r t i k e 1 3.

Die Reichsregierung wird ermächtigt, im Verfahren vor

den Spruchbehörden der Reichsversorgung «lern Rechts¬

mittelkläger bei der Einlegung der Berufung oder des

Rekurses die Entrichtung einer Gebühr mit der Wirkung

aufzuerlegen, dafl das Rechtsmittel nicht als eingelegt gilt,
wenn die Gebühr nicht binnen emer bestimmten Frist ent¬

richtet wird: entsprechendes gilt für Anträge ««'tf Wieder¬

aufnahme des Verfahrens.

l)«r Reichsrat ist vorher zu hören.

Artikel 4.

Unbeschadet «Ier bisher auf (.rund des Artikels 4s der

disverfassiing verordneten Aenderungen js? das Gesetz

über das Verfahren in Versorgungssachen vom 10. Januar
1922 in der Fassung vom _:«>. März 1<» (RGBL I S. 71)

mit folgenden Armierungen anzuwenden:

1. S 20 Abs, l erhalt folgende Fassung:
..Die Beisitzer aus den Versorgungsberechtigten er¬

halten eine angemessene Entschädigung für den durch

die Teilnahme an einer Sitzung bedingten Vusfall an

Arbeitseinkommen und für aufwand sowie Ersatz der

Fahrkosten Die nähere Regelung trifft der H WI. im

Benehmen mit «lern Reichsminister der Finanzen.*'

2. § :<; AK i erhält folgenden Satz 2

her Antrag auf Anerkennung einer Gesund hei

Störung als Folge einer l)ieust!_esehiicligung ist aus¬

geschleust wenn nur eine Versorgung in Betracht

kommt, deren Gewährung in da*, pflichtmüßig« Lr-

rnessen «ler Verwaltungsbehörde leih ist.**

Artikel 5.

I s in ien ii Kraft:

Artikel t und 4 Vr l mit dem !. August V

Artikel 2 mit dein 28 Juli 19

Vorschriften des Artikels t finden mit Wirkung vom

!. August r
_ uch auf bereits bewilligte

gebuh misse Anwendun Dic Rechtskraft früherei Ent¬

scheidungen stellt locht en

Dir Vorschriften des I 30 Abs 4 * 4! Ah S 3a \l

und ! 56 Abs _ u -I 4 des Reich*vcrsorgiin ze - in

dei Fti«suii)i de* \ri 1 Vr 1 '¦'•
"

und • iuch

Anwendung auf Anspiiche, die für die Zeit vor dem

l. August 1932 geltend gemacht sind oder noch werden.

I «her du- I inrecbnuug und Neufeststellung der Ver-

sorgungsgehührnisse auf Grund der Vorschriften des

Artikels t wenden Bendieide nicht erteilt, ein Rechtsmittel
findet nicht statt

Artiked 4 Nr. 2 gilt auch fur anhängige Anträge und

Rechtsmittel.

bis zum Inkrafttreten der im Artikel 4 Nr 1 \«> lienen

Regelung sind für dic Entschädigung «ler Beisitzer aus

den Versoi dingten die bisherigen Bestimmungen
maßgebend.

Zweiter Teil.

Kapitel II. Abgabe zur Arbeitslosenhilfe.

Die § 1 bis 5 einholten die Bestimmungen über che

II ö h e d e r A b z a h e ; die- nachfolgenden Paragraphen
die Bestimmungen über den E i n / n g.

$ *». Bei Personen, «lie nadi der RVO. oder dern RKG.

für den lall dei Krankheit oder nach «lern AVAVG. für

den Fall der Arbeitslosigkeit versichert sind, ist die \1»-

gabe /ur Arbeitslosenhilfe als Zuschlag zu den Beitragen

zu dosen Versicherungen und mit diesen zu entrichten.

Bei den übrigen Alvgabepfiichtigen hat der Arbeitgeber
die Abgabe vom Arbeitsentgelt (Bruttoarbcitsentgelt) bei

jeder Lohnzahlung einzubehalten und die einbehaltenen

Beträge gesondert an das I inanzarat abzuführen.

§ 7. (1) Soweit die» Abgabe an die Kken oder die Reichs¬

knappschaft ZU entrichten ist (| (> Sati I), finden auf die

I rstattung «ler Meldungen, auf die Entrichten*, Ein¬

ziehung und Abführung der Abgabe die Vorschriften der

RVO. und des \\ \\(». sowie elei hierzu erlassenen

IDurchführungsbestimmungen entsprechende Anwendung.

(2) Soweit die Abgabe sn das l innninmt abzuführen im

fl ». Sati 2), finden für die Abführung der Abgabe tlie

füi die Abführung «ler Lohnsteuer maßgebenden Vor¬

schriften ehs Einkommensteuergesetzes sowie der hierzu

erlassenen Durchführungsbestimmungen entsprechende An¬

wendung. Die bei den Finanzämtern eingehenden Ab-

rabebet rage sind nach näherer Anorduunc «les RAM. und

«bs Reichsministers der Finanzen an die RfAuA. ab¬

zuführen.

(3) Der Präsident der RfAuA. ist verpflichtet «las Auf¬
kommen aus der Abgabe in den Haushalt der Reichs¬
anstalt einzusetzen und es nach Weisung der Bei JISregie-
rung zu verwalten.

8, Die Kken. die Reichsknappschaft und «li«- RfAuA.
erhalten fur ihre Mitwirkung bei der Durch führung dieser

Bestimmungen eine Vergütung aus dem Aufkommen nadi

näherer Bestimmung der Reicnsregierung.
I 9. Die Abgabe wird bei der Berechnung des Ein¬

kommens nicht abgezogen und wird auf die Einkommen¬

steuer nicht an hnet. 1 ine Erstattung «ler nach $$ i

bis s zu erhebenden Abgilbe findet nieht statt.

I tu. Die* Reichsregierang wird ermächtigt, /ur Durch¬

führung und Frgänzung dieses Kapitels Beeb t s\ erordn un -

gen und allgemeine Verwaltungsanordnungen zu erlassen.

Dabei kann für einen anderen als den im $ "> Ahs. j

genannten Zeitraum das diesem Zeitraum entsprechende
Arbeitsentgelt fi »etzt und erforderlichenfalls auch von

• len Vorschriften dei J bis 4. f». 7 abgewichen werden.

Die Reichsregierung kann die Berechnung der Abgabe
auch nach Lobnstufen odei "klassen vorschreiben (>dir

zulassen.

I II. Die Vorschriften des Kapitels treten am rage n

der Verkündigung in Kraft, soweit nicht die Durch-
i hrungsbeslimmungen auf Gruud des I in etwas Ab¬

weichendes für die 1 ebergangszeil anordnen.

Verordnung über die Abgabe zur Ar¬

beitslosenhilfe, soweit sie von den

Krankenkassen, der Reichsknappschaft,
der See-Krankenkasse und den Ersatz¬

kassen eingezogen wird.

(Deutschet Reichsan/eiger l°;j \r 14J toui Jfl Jr.uü

Auf Grund der ^ «Inuu. d« - Reichspräsidenten über

Maßnahmen zui Erhaltung dei Arbeitslosenhilfe und

: Sozial v< sowie zur Krleichteruni! «ho

Wohlfahrtslasten «h-t Gemeinden vom 14. Jun» 1<MJ

«.MI. I S. 27 Zweitei [eil Kapitel II I tu wird

hiermit \ ei ordnet:

Vi I.

Soweit die Abgabe zur Arbeitslosenhilfe als Zuschlag zu

<h n
l n /ur

w ken- oder Arbeitslosenversiche-



rrng /u entrichten ist. gelten für ihre fb nung fol¬

gt nde v orschriften:

I Bei Abgabepflichtigen, die fur den Fall der Kränkln»?

pflichtversichert sm«!. ist che Abgabe von dem Grund¬

lohn (Lohnstufen. Mitgliederklassen, wirklicher Arb« its-

verdienst) zu berechnen, der nach der Keichsversicke-

rengsordnun^r fur die Heitrage zur Krankenversicherung

ruoligebend ist. Bei Seelenten mit einen monatlichen

Arbeitsentgelt von mehr als 300 Reichsmark ist die Ab¬

gabe jedoch roa dem nach I 106£ der Reichsversiche-

r ungsordnung festgesetzten monatlichen Durchschnitte,

dienst ihrer Klasse der Schiffsbesatzung und Schiffs-

gattung zu berechnen.

\bi_rabepflichtige. die wegen der Höhe ihres Arbeiu-

rdienstea nicht kranken ver sicher ungsptlicht u. aber

angestelltenversicherungspflichtig und infolgedessen auch

für den Füll der Arbeitslosigkeit pflichtversichert sind.

haben die Abgabe in f«d_render Hohe zu entrichten:

a) Abgabepflichtige, deren Arbeitsentgelt nach § 3 Abs. t

der \ «-rordnung vom 14. Juni 1932 — Zweiter leil K

pitel II — heranzuziehen ist. haben als Abcabe zu ent¬

richten bei einem monatlichen Arbeitsentgelt vcm

mehr als 300 bis U0 RM. monatlich *\ja RM

..
330

,.
:ino ..

to.to

3h0
..

t90 11.«0

M
390 ..

4 13.70

.,
4J.1 460

,. 15,7t
460

,.
495 17.70

..
493

.. BI ..
19.70

.. SM ,.
Rt 21

.. Bf M
htO 24.13

.. 610
,.

650 M,48

..
üöO h

700 29.U» ..

b) Abgabepflichtige, deren Arbeitsentgelt naeh § 3 Abs. 2

«h-s genannten Kapitels heranzuziedien ist. haben als

Abgab«- SU entrichten bei einem monatlichem Arbei*

c ntgelt von

mehr als 300 bis 330 RM monatlich 4,7t RM,

Bt ..
360 |S

..
360 ..

390
..

r,.64)

„
390 ..

4 6.1«»

,. 42a ..
460 |S ..

h
460

..
493 7.1»

..
4<* {0 7.70

,. SM .. Rt - 25 ..

"»70 „610 8.*-

..
'»1«) . 6St 4". ..

.. IM .. 700 10,10

3. Bei Abgabepflichtigen« die auf (irund der Reichs¬

versieherungsordnung t>der d< Reichsknappschafts-
gesetzes freiwillig für den I all der Krankheit v«-rsichert

sind, isi die Abgabe vom wirklichen Arbeitsverdienst zu

b« rechnen; die Einzugsstelle kann bei Abgabepflichtigen
mit einem \ rbeit sverdienst \<»n mehr als 300 R.M. statt

dessen die Abgab« nach \r. 2 berechnen

4. Bei Abgabepflichtigen, die sieb freiwillig für den Fall

der Arbeitslosigkeit weiterversichert haben, nachdeu

die Gehaltsgrenze der Angestellten- nnd Arbeitslosen-

rersicfcerungspflicht überschritten haben, ist «li«» Abgabe
nach dem wirklichen Arbeitsverdienst zu berechnen.

Artikel 2

I) Vorschriften der Reichsrersicherungsordnung und

«hs Reichsknappschaftsgesetzes über Meldungen selten

entsprechend. eiwillig Versicherte (Artikel 1 Nr. 3

».nd 4) haben an Stelle des Arbeitgebers die Vleldun-

l!»st zu erstatten und die Abgabe sedbst abzu¬

führen 5 530 eler Reichsversieherungsordnung findet auf

alle hiernach Meldepflichtigen Anwendung,
Artikel 3.

\uf die Einziehung, Abführung. Verwaltung nnd Ab¬

rechnung der Abgabe zur Arbeitslosenhilfe findet die

Verordnung über die Einziehnn der Beitrage zur

louhsaristalt für Arbeitsi «Tm itt lun.: und Arbeitslose

Versicherung vom \2. August 1930 (RGBl. 1 - 436) ein-

schliefilich der späteren Aenderungen dieser Verord¬

nung entsprechende Anwendung; jedoch treten an die

Stelle der dort, vorgesehenen Muster I, 2 und 3 die

nachstehend veröffentlichten Muster \ und Bj.

Artikel 4

Soweit ein* Satzung der Finzusrsstclle wöchentliche I in

Zeiträume vorsieht, kann die Einzugsstelle für

die I rhebung der Abgabe dea l. und 2 Juli 1932 außoi

Betracht lassen.

Artikel

Diese Verordnung tritt mit dem i in Kräh, dei nui

ihre \ erkttndung folgt.

rhu, den lt. Juni 1932.

f>er Reich«arbeitsmin - baffer.

I >« r i «min r Fina i. I.V.: Zarde n.

• •

Amtliche Muster.

Muster A (Torderseite)
Bezeichnung der Fanzugsstelle. Monat . .

19
..

Monatsabrechnung über die Abgabe zur Arbeitslosen¬

hilfe
> Abgabesoll des Vormonats beträgt R.Vf.

.. Rpf.
Die Isteinnahme des Abrechnungsmonats betragt.

ai an Abgaben RM. Rpf.
b) an Verzugszuschlägen und Ord¬

nungsstrafen RM.
.. Rpf.

zusammen RM.
. Rpf.

Davon ab:

Vergütung laut umstehender Berechnung RM. Rpf.

bleiben ...~RVf.
. . Rpf.

Dazu.
Im I -nnonat laut Abrechnung zu

wenig abgeliefert RM.
. . Rpf.

Abzuliefernder Betrag RM.
.. Rpf.

Darauf sind abgeliefert:

am RM.
.. Rpf. durch

am RM.
.. Rpf. durch RM.

.. Rpf

Bleiben noch abzuliefern RM.
. .

Rpf.
Die Richtigkeit bescheinigt

An das Landesarbeitsamt in Der Vorstund

Arbeitsamt

Begründung der Nichtablieferung: ...

(Unterschrift»

den t9
..

Urschriftlich nach Prüfung der vorstehend angegebenen

Ablieferungen im Gesamtbeträge von

RM.
.. Rpf.

in Buchstaben: IH . . Rpf.""
*»*•*¦ I andesarbeitsamt

I >ienstsiempel)
Arbeitsamt

(l nterschrift)

(Rückseite)

rechnung der Vergütung.

I. Regelfeigllnng
Zahl der krankenversicherungspflie h-

•n Mitglieder am Schlüsse des

\ormonats

Zahl der nicht krankenversicherun.-

pflichtigen Arbeitnehmer, für die Bei¬

trage zur Reichsanstalt entrichtet wer¬

den, am Schlüsse des Vormonats ....

zusammen

Regel Vergütung 0,0 HM., dem-

.i Vergütung RM.
.. Rpf.

2. Erhöhung der Regelvergütung
• nur l>«i Orts-. land- und Innung.skranken k i):

Nach Artikel 3 Abs. 1 der Ver¬

ordnnag über di«* Vergütung der

Einzngssteilen ron_i 27. Dezember

1928:

Die GeaaMtzahl der zur Krankenver¬

sicherung oder zur Reo hsaristalt bei-

t ragspflichtigen Arbeitgeber betrag

also mehr als ein Fünftel der nach

Ziffer 1 mafiir<henden Personenzahl

{._... = )• demnach Erhöhung

um
... X ....

RM. =

b) N «• h Artikel S Abs. 2 der Ver-

ordnung über die Vergütung der

Einzugsstellen rom Dezemh

192

h der Bescheinigung des Ver¬

sicherungsamts renn haben

der letzten Volkszählung von

lern Berechnungsmonat mehr als zwei

Drittel «ier Einwohner des Einzugs-
lenbezirks in Gemeinden mit nicht

i r als 5000 Einwohnern gewohnt.
Demnach Erhöhung der Vergütung
um > RM. =

RM.
.. Rpf

I M. Rpf

it\ ergütung .

HM.
.. Rpf

Die Richtigkeit Ix si hein

den

1 )«t \ nd

itersch rift)

Muster B behandelt Jahresabrechnung.



..Gesundheit". Zeitschrift für gesundheitliche Lebens¬
führung des berufstätigen Volkes. Herausgeber: Ha
verband deutscher Krankenkassen e V.. Berlin-CL
lottenburg, Berliner StraBe 137. — Winterfreuden und
-leiden behandelt die Dezember-Nummer der vom

Hauptverband deutscher Krankenkassen herausgegebenen
nnd kostenlos an den Schaltern der Kk.ea verteilten Zeit¬
schrift fur gesundheitliche Lebensführung des berufs¬
tätigen Volkes. Auf die Ernährung im VA inter. der ein

besonderer Aufsatz gewidmet ist. sind die Weihnachts¬
feierlage nnd die für sie geltenden Sitten von be¬
sonderem Einfluß Darum lautet auch die Leberschrift
eines Artikels ..Weihnachtszeit und Gesundheit*. Ein
weiterer Aufsatz ist dem bekannten Symbol des ver¬

dorbenen Marens, der ..belegten Zunge" gewidmet.
Weiter beschäftigt sich die Zeitschrift u. a. mit ..Nagel¬
krankheiten und Nagelpflege", mit der ..Behandlung
von Wunden", mit ..Gefahren im Haushalt" und mit
der ..Fürsorge für die Hand, die die Wiege schaukelt".

Das Versieherungsarchiv. Monatsblätter fttr private und
öffentliche Versicherung. Wien I. Bezugsgebühr jähr¬
lich 24 RM. Nummer 4 des 3. Jahrgangs dieser bereits

gut eingeführten wissenschaftlichen Zeitschrift bringt
weider zwei Aufsätze über Sozialversicherung Dr. Me¬

tall. Genf, behandelt ..Staatsrechtliches zur Sozialver¬
sicherung", Dr. Zimmer. Graz. auBert sich zur Reform
des österreichischen Verfahrensrechts. Die Zeitschrift,
die bewußt eine geistige Verbindung von Sozial- und
Indi\ idualversicherun? fördert, gehört zu den wichtigen
Quellen der wissenschaftlichen Versicherungsliteratur.

Erganzungsblatter zu Kollmana. Reichsversichernugs-
ordnnng, in Loseblattausgabe, Verlag W. Kohibammer,
Stuttgart. Lrbanstrafle 12—16 Jetzt sind Lieferang litt

iM Blätter) und Lieferung III 1 (18 Blätter) erschienen.
)amit ist der Gesetzesstand von Mitte November 1932

erreicht.

Kinderland 1*33. Das Jahrbuch fttr Kinder in Stadt
und Land ist wieder erschienen. Zwei Auflagen waren

im vergangenen Jahr nötig, und beide waren Wochen

vor Weihnachten ausverkauft. Von Jahr zu Jahr kona-
tea die Herausgeber die Auflage erhöhen. In diesem

Jahr wurde sie auf die doppelte Anzahl der vorjährigen
Gesamtauflage gesteigert. Erfreulicherweise konnte der

\erlag den Preis von 1.50 auf 1 RM. heruntersetzen.

Trotz dieses Preises ist Inhalt und Ausstattung des
..Kinderland 1933" wieder in gleicher Lebeudigkeit und
Gute, wie wir das bei Bucherscheinungen der Kinder-

freundebewegunr gewohnt sind. In Angelegenheiten,
die Kinder selbst direkt angehen, nehmen e e auch
selbst das Wort. So finden wir in einer Reihe von

Kinderbriefen gute Beweise, wie sehr die Kinder aa

ihrem Jahrbuch beteiligt sind. Die Beiträge, dia aus

der Feder Erwachsener flössen, sind in gerader Freund¬
schaft zu den Kindern geschrieben. Die Fülle der

Illustrationen und Beitrage sind der Wirklichkeit ent¬

nommen. Eltern sollen nicht versäumen, ihren eigenen
oder anderen Kindern das Buch zu geben.

Sozialdemokratischer Abreifkalender fir das Jahr IfSS.

Unter den vielen Tausenden, denen dieser Kalender
unentbehrlich geworden ist. sind sicher viele, die ihn

nicht einfach an die Wand hängen, um Tag für Tag
ein Blättchen abzunehmen — nein, blättern in den

Abendstunden in ihm und schöpfen Kraft und Hoff¬

nung daraus. Wer Zahlen liebt, der findet sie hier in

Statistiken. Alte Gewerkschaften und Organisationen,
die irgendwie mit der Arbeiterbewegung zusammen¬

hängen, annähernd 100. geben in klaren Uebersichten
kurze Rechenschaft von sich. Selbstverständlich fehlen

auch die historischen Daten nicht; sie sind bis in die

letzte Zeit ergänzt worden und geben jedem Tag seine

Erinnerungen. Jedes Blatt trägt ein Bild, das sie ver¬

tieft oder sonst eine interessante Nota hat. Der Kalender
ist in Kupfertiefdruck hergeste.lt. mit seiner künst¬

lerischen farbigen Rückwand bildet er ein Schmuckstück

fur Stube und Büro. Die Vorwärts-Buchdruckerei und

Verlagsaostalt. Berlin SW 68, hat den Preis wieder aufs

niedrigste bemessen, auf nur i.73 RM.

HEFT 27:

Für die Vorbereitungskurse
zu den Prüfungen wird Ihnen ganz besonders nützlich sein die neue Fortbildungsschrift

für Sozialversicherungsangestellte:

Das Prüfungswesen für die Angestellten
der Krankenkassen

Von Erich Kilian. Verwaltungsdirektor der AOKK. für die

Stadt Hannover und Dr. phil. Harald von Waldheim, Berlin

Preis für ZdA.-Mitglieder 0,80 RM., für Nichtmitglieder 1,60 RM.

FERSER IST ERSCHIESEN:

heft 16: Das Verhältnis der Krankenkassen zu

den Heilberufen

Neubearbeitet von Fritz Okraß, Geschäftsführer des Haupt¬
verbandes deutscher Krankenkassen

Preis für ZdA.-Mitglieder 0,50 RM., für Nichtmitglieder 1,— RM.

VERLAG: ZENTRALVERBAND DER ANGESTELLTEN

Berlin W57, Potsdamer Str.75
.
Postscheckkonto: 11931 Berlin (Emil Wucher, Kassierer;
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EIN SCHÖNES

GESCHENK ....in gebundener Jahrgang Ihrer Zeitschrift

Einbanddecken
• für den Jahrgang 1932 liefern wir sofort.

Preis fär ZdA. • Mitglieder 0,80 Reichsmark;

im Buchhandel 1,20 Reichsmark

Gebundene Jahrgänge
stehen in beschränkter Zahl zur Verfugung.
Preis für ZdA.-Mitglieder 6 Reichsmark; im

Buchhandel 8 Reichsmark

Verlag:
-——-——-———-———-—-—--_—-

Zentralverband der Angestellten
Berlin W57, Potsdamer Str. 75 - Postscheckkonto: 11931 Berlin (Emil Wucher, Kessierer)


